
		
			
				
					

				

			

		

		

	[image: ]
[image: ]








	Start
	Über uns	Aufgaben des Krebsregisters
	Organisation	Koordinierungsstelle
	Vertrauensstelle
	Registerstelle


	Gesetzliche Grundlagen	Krebsregistergesetz Schleswig-Holstein
	SGB V §65c
	Bundeskrebsregisterdatengesetz
	Datenschutz
	Finanzierung


	Historie und Links	Mitgliedschaften und Kooperationen
	Weiterführende Links


	Stellenangebote


	Für Meldende	Meldepflicht
	Meldeanlässe
	Datensatz
	Meldeweg Melderportal
	Unterrichtung von Patient*innen und Forschung
	Meldevergütung
	Feedbackberichte
	FAQs – Häufige Fragen
	Weitere Informationen und Downloads


	Für Patient*innen	Verarbeitung der Patientendaten
	Mitwirkung bei Forschungsvorhaben
	FAQs – Häufige Fragen
	Links zu Selbsthilfegruppen


	Krebs in SH	Interaktiver Bericht – wohnortbezogen	Datenbankabfrage


	Interaktiver Bericht – behandlungsbezogen
	Veröffentlichungen	Berichte
	Publikationen


	Zahlen und Fakten
	Anfragen zu Krebshäufungen


	Forschung	Möglichkeiten der Datennutzung
	Datenbereitstellung für Forschung
	Forschungsprojekte
	Publikationen


	Aktuelles
	













	


Krebsregister

Schleswig-Holstein













Willkommen auf den Seiten des Krebsregister Schleswig-Holstein

Durch Fortschritte in der Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge haben sich die Heilungschancen für die meisten Krebserkrankungen in den letzten Jahren erhöht. Um die Versorgung von Krebspatienten weiter zu verbessern, wurden alle Bundesländer gesetzlich verpflichtet klinische Krebsregister einzurichten. Diese sammeln die Daten zum Auftreten, zur Behandlung und zum Verlauf der Krebserkrankungen aller im jeweiligen Bundesland behandelter Krebspatienten und werten diese aus. Sie stellen somit die Grundlagen für Qualitätssicherung und Forschung bereit.












		
					
						

	

					

				

				ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DAS KREBSREGISTER SH
				

			

		
Durch Fortschritte in der Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge haben sich die Heilungschancen für die meisten Krebserkrankungen in den letzten Jahren erhöht. Um die Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten weiter zu verbessern, haben alle Bundesländer behandlungsbezogene (klinische) Krebsregister eingerichtet. Diese stellen die Grundlagen für weitere Qualitätsverbesserungen der Behandlung und für die Forschung bereit.

Der Nutzen eines Krebsregisters hängt dabei vor allem von der Vollzähligkeit und der Qualität der erhobenen Daten ab. Ihre Ärztin/Ihr Arzt ist gesetzlich verpflichtet, Informationen zu Ihrer Erkrankung an das Krebsregister Schleswig-Holstein zu melden und somit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung und wirksameren Behandlung von Krebserkrankungen zu liefern. Wir bitten Sie hierbei um Ihre Unterstützung.

Das schleswig-holsteinische Krebsregister nahm bereits 1997 seine Arbeit als bevölkerungsbezogenes Krebsregister auf. Es erfasste das Auftreten von Krebsneuerkrankungen der schleswig-holsteinischen Bürgerinnen und Bürger und ermöglichte so Aussagen zur Krebshäufigkeit und -verteilung im Land. Mit seinem Ausbau zum behandlungs- und bevölkerungsbezogenen Krebsregister registriert es seit Ende Mai 2016 die Krebserkrankungen aller in Schleswig-Holstein diagnostizierten und behandelten Patientinnen und Patienten inklusive deren Krankheitsverläufe.

Das Krebsregistergesetz Schleswig-Holstein verpflichtet und berechtigt alle Ärztinnen und Ärzte, die Diagnose und die Behandlung jeder Krebserkrankung, einschließlich der Vorstufen und Frühstadien, Neubildungen unsicheren und unbekannten Verhaltens sowie die gutartigen Tumore des zentralen Nervensystems an das Krebsregister Schleswig-Holstein zu melden. Auch Änderungen im Krankheitsverlauf wie eine Metastase (Tochtergeschwulst) oder ein Rezidiv (Rückfall) sind zu melden. Letztendlich gehen so mehrere Meldungen von verschiedenen Ärztinnen und Ärzten zu einem Fall ein und geben ein umfassendes Bild über die Erkrankung und deren Verlauf.

Grundlage für das Krebsregistergesetz Schleswig-Holstein ist der Paragraph 65c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V). Dort ist auch geregelt, dass ein bundeseinheitlicher Datensatz festlegt, welche Daten an die Krebsregister zu melden sind. Zudem verpflichtet §65c SGB V die Landeskrebsregister zur Übermittlung von Daten an das Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) nach Maßgabe des Bundeskrebsregisterdatengesetzes (BKRG), um so verlässliche bundesweite Daten zum Krebsgeschehen verfügbar zu machen.
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Für Meldende

Infos für Ärzt*innen zu Meldungen an das Krebsregister
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Für Patient*innen

Informationen für Patientinnen und Patienten über das Krebsregister-SH
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Krebs in SH

Daten und Zahlen zum Krebsaufkommen in Schleswig-Holstein
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Forschung

Informationen zum Thema Krebsforschung in Schleswig-Holstein
		

	

	
		

	

	
	

	





Aktuelles



	
		
						Neue Auswertung zu Krebserkrankungen in Schleswig-Holstein – Heilung nach Krebs
29.06.23Das Krebsregister Schleswig-Holstein hat eine neue Auswertung zu statistischen Überlebens- und Heilungswahrscheinlichkeiten nach einer Krebserkrankung veröffentlicht. Mit modernen statistischen Verfahren…


		

	
	
		
						Neue Prognose zu Hautkrebs in Deutschland 2023
26.04.23Nach der neuesten Hochrechnung für Deutschland, basierend auf den Daten des Krebsregisters Schleswig-Holstein erkrankten im Jahr 2021 in Deutschland etwa…


		

	
	
		
						Einführung der Neuerungen des onkologischen Basisdatensatzes „oBDS 3.0“ im Melderportal
3.03.23Das Krebsregister SH wird am 13.03.2023 für die formularbasierte (sog. „manuelle“) Erfassung im Melderportal die Neuerungen des onkologischen Basisdatensatzes „oBDS…


		

	
	
		
						Einladung zur Qualitätskonferenz Brustkrebs am 15.02.2023 – Online
25.01.23Hiermit laden wir Sie zur offenen “Qualitätskonferenz Brustkrebs” ein, die am Mittwoch, 15. Februar von 15 bis 17 Uhr im…


		

	
	
		
						Neue Zahlen zu Krebs in SH in 2021
20.01.23Die Zahlen zu Neuerkrankungen an Krebs, zur Sterblichkeit, zu Trends und Überleben nach Krebs in Schleswig-Holstein wurden um das Diagnosejahr…


		

	
	
		
						Landeskrebsregistergesetz aktualisiert
16.12.22Am 6. Dezember 2022 hat der Landtag die Aktualisierung des alten Krebsregistergesetzes aus dem Jahr 2015 beschlossen (Gesetz zur Änderung…


		

	
	
		
						25 Jahre Krebsregister Schleswig-Holstein
30.08.22Am 08. Oktober 2022 feierte das Krebsregister Schleswig-Holstein mit knapp 100 Personen in Bad Segeberg sein 25 jähriges Jubiläum. Weitere…


		

	
	
		
						August 2022 Neue Schnittstellenversion 3.0.0 des onkologischen Basisdatensatzes (oBDS)
8.08.22Meldestellen, die über ein Dokumentationssystem verfügen, in welches eine abgenommene XML-Schnittstelle mit dem oBDS-Schema (vormals ADT/GEKID-XML-Schema) integriert ist, können hierüber…


		

	
	
		
						Digitale Landesqualitätskonferenz 2022
31.05.22Am Mittwoch, 29. Juni 2022 findet die 4. Landesqualitätskonferenz des Schleswig-Holsteinischen Krebsregisters statt, zu der wir Sie herzlich einladen. Die…


		

	
	
		
						Hochrechnung und Prognose 2022 für Hautkrebs in Deutschland
10.04.22Auf Basis der Daten des Krebsregisters Schleswig-Holstein wurden wieder Fallzahlen für Hautkrebs, jetzt für das Jahr 2020, abgeschätzt. Neu hinzugekommen…


		

	

	
		

	

	
	

	









Direktzugriff
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Koordinierungsstelle

Tel: +49 (0)431 988 5390
 
lks@krebsregister-sh.de



	Vertrauensstelle

Tel: +49 (0)4551 803 852
 
vs@krebsregister-sh.de



	Registerstelle

Tel: +49 (0)451 50052 101
 
rs@krebsregister-sh.de
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